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Einleitung

A. Hintergrund

In jüngerer Vergangenheit haben der sogenannte Telekom-Fall und der soge-
nannte Dieselskandal zu tausenden Schadensersatzklagen vor deutschen Zivilge-
richten geführt. Diesen lagen im Kern gleiche oder zumindest parallele Sachverhalte
zugrunde und es stellten sich daher auch dieselben rechtlichen Probleme. Jeweils
hatten tausende Anleger beziehungsweise Autokäufer Klage erhoben, die Ansprüche
wegen derselben Prospektfehler beziehungsweise des Einbaus derselben illegalen
Abschalteinrichtung in ihren Fahrzeugen geltend machten. Die Gerichte stehen in
solchen Massenverfahren einer großen Anzahl an Parallelverfahren gegenüber,
wobei sie im Grundsatz über jeden Rechtsstreit einzeln verhandeln und entscheiden
müssen. Dies führt zu wiederholten Beweisaufnahmen über die gleichen Tatsachen
und zu Entscheidungen über dieselben rechtlichen Fragestellungen.

Es bestehen Zweifel, ob und inwieweit deutsche Gerichte in der Lage sind, solche
Massenverfahren effizient zu bewältigen.1 Die Notwendigkeit stellt sich umso
dringlicher, als dass mit einemweiteren Anstieg anMassenverfahren zu rechnen ist.2

Dafür sprechen insbesondere die fortschreitende industrielle Serienproduktion sowie
die Standardisierung von Dienstleistungen, die zu einer Vielzahl paralleler
Rechtsverhältnisse führen, aus denen entsprechend gleichgelagerte Anspruchskon-
stellationen erwachsen können.3 Auch wenn daraus nicht stets Massenverfahren von
einer Größenordnung der eingangs genannten Beispiele resultierenmögen, stellt sich
die Frage, ob und inwieweit die Zivilprozessordnung Rechtsinstitute enthält, die eine
prozessökonomische gerichtliche Bewältigung paralleler Verfahren ermöglichen.

1 Vgl. etwa Geiger, Kollektiver Rechtsschutz, S. 2; Prütting, ZIP 2020, 197 (198); Streyl,
NZM 2022, 45 (45, 48); in diese Richtung ebenfalls jüngst Deutscher Richterbund, Vorschläge
zur besseren Bewältigung von Massenverfahren durch die Justiz, S. 6 f.

2 Vgl. Geiger, Kollektiver Rechtsschutz, S. 2; Janssen, in: Casper, et al. (Hrsg.), Auf dem
Weg zu einer europäischen Sammelklage?, S. 5; Basedow, EuZW 2018, 609 (614); Beck, in:
Husemann, et al. (Hrsg.), Strukturwandel und Privatrecht, S. 403 f.

3 Vgl. BT-Drs. 19/2507, S. 1, 13, „In einem durch standardisierte Massengeschäfte ge-
prägten Wirtschaftsleben hinterlassen unrechtmäßige Verhaltensweisen von Anbietern häufig
eine Vielzahl gleichartig geschädigter Verbraucherinnen und Verbraucher.“; Beck, in: Huse-
mann, et al. (Hrsg.), Strukturwandel und Privatrecht, S. 402; Geiger, Kollektiver Rechts-
schutz, S. 2; Bamberger, in: FS Eichele, S. 19, 23; Basedow, EuZW 2018, 609 (614); Deut-
scher Richterbund, Vorschläge zur besseren Bewältigung von Massenverfahren durch die
Justiz, S. 8.



Dem deutschen Gesetzgeber ist die Thematik nicht unbekannt. Ausweislich der
Gesetzesbegründungen dienen das im Jahr 2005 im Lichte des Telekomfalls ein-
geführte Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz (KapMuG) sowie die im Jahr 2018
eingeführte Musterfeststellungsklage auch der Entlastung der Justiz bei einer
Vielzahl paralleler Ansprüche. Der Bundesrat wies im Zuge des Gesetzgebungs-
verfahrens zur Einführung der Musterfeststellungsklage explizit darauf hin, dass die
Justiz über deren Anwendungsbereich hinaus bei Massenverfahren entlastet werden
müsse.4

Die Rechtswissenschaft untersucht die soeben skizzierten Konstellationen zu-
meist aus dem Blickwinkel des effektiven Rechtsschutzes der Anspruchsinhaber,
insbesondere dem von Verbrauchern. Dieser Fokus auf die Geschädigten ist vor dem
Hintergrund ihres Anspruchs auf effektiven Rechtsschutz naheliegend und nach-
vollziehbar. Die Perspektive der Gerichte, eine Vielzahl paralleler Verfahren pro-
zessökonomisch zu bewältigen, wird bislang hingegen zumeist nur indirekt und
reflexartig beleuchtet. Sie ist indes auch für die effektive Rechtsdurchsetzung der
Geschädigten von Bedeutung, da diese notwendigerweise die Verhandlung und
Entscheidung der Verfahren durch die Gerichte voraussetzt. Wenn die gerichtliche
Bewältigung der einzelnen Rechtsstreitigkeiten aufgrund derMasse an Prozessen ein
Nadelöhr bildet, steht dies auch der effektiven Rechtsdurchsetzung der An-
spruchsinhaber in angemessener Zeit entgegen.

Die Einführung der Musterfeststellungsklage, die Verlängerung der Geltungs-
dauer des KapMuG bis zum 31. Dezember 2023 im September 2020 sowie die
anstehende Umsetzung der im November 2020 verabschiedeten Richtlinie zur
Einführung einer europäischen Verbandsklage zum Schutz der Kollektivinteressen
der Verbraucher bis zum 25. Dezember 2022 bieten die Gelegenheit, die Möglich-
keiten und Grenzen der prozessökonomischen gerichtlichen Bewältigung von
Massenverfahren kritisch zu hinterfragen.

B. Fragestellung und Ziel der Untersuchung

I. Terminologie

Der Begriff „Massenverfahren“ bezeichnet für diese Untersuchung die prozes-
suale Konstellation, in der eine Vielzahl von Anspruchsinhabern Klage vor dem-
selben oder unterschiedlichen Gerichten erheben,5 wobei die Ansprüche und die
entsprechenden Rechtsstreitigkeiten in der Sache parallel zueinanderstehen.6 Das

4 Vgl. BR-Drs. 176/1/18, S. 4 ff.
5 Die einzelnen Klagen werden im Folgenden als „Individualklagen“ oder „Individual-

verfahren“ bezeichnet.
6 Als Synonyme ließen sich auch „Parallelverfahren“ oder „Klagewelle“ (Beck, in: Huse-

mann, et al. (Hrsg.), Strukturwandel und Privatrecht, S. 403 f.) verwenden. Das BVerfG ver-
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heißt, dass die geltend gemachten Ansprüche und Individualklagen gegen denselben
Anspruchsgegner und Beklagten gerichtet sind, ihnen imWesentlichen gleiche oder
parallele Lebenssachverhalte zugrunde liegen und sie auf der- oder denselben An-
spruchsgrundlagen beruhen, mithin dementsprechend denselben Anspruchsvoraus-
setzungen unterliegen, sodass sich in den einzelnen Rechtsbeziehungen dieselben
oder parallele tatsächliche und/oder rechtliche Fragen stellen.

Hiervon abzugrenzen sind die Begriffe „Streuschäden“ und „Massenschäden“,
die den rechtswissenschaftlichen Diskurs zum kollektiven Rechtsschutz in
Deutschland prägen. Die Literatur differenziert in diesem Zusammenhang mehr-
heitlich zwischen Streu- undMassenschäden.7DieUnterscheidung stellt maßgeblich
auf das Interesse der Anspruchsinhaber ab, ihre Ansprüche gerichtlich durchzuset-
zen. Abgrenzungskriterium ist das rationale (Des-)Interesse, einen Anspruch geltend
zu machen.8 Dieses Interesse bemisst sich nach dem Verhältnis von Anspruchswert
zum Aufwand und Kostenrisiko der Rechtsverfolgung.9 Unter einer bestimmten
Forderungshöhe besteht laut der Literatur ein rationales Desinteresse, den Anspruch
geltend zu machen.10 In einem solchen Fall handelt es sich nach der Abgrenzung um
einen Streuschaden. Einigkeit über den maßgeblichen Schwellwert besteht nicht.11

wendete für die 5.724 verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen den Planfeststellungsbe-
schluss für den Flughafen München die Bezeichnung „Großverfahren“, BVerfG, Beschluss,
27.03.1980 – 2 BvR 316/80, BVerfGE 54, 39 (40).

7 Vgl. Dürr-Auster, Gruppen- oder Verbandskläger, S. 8; Geiger, Kollektiver Rechtsschutz,
S. 20; Wagner, in: Casper, et al. (Hrsg.), Europäische Sammelklage, S. 49 f.; Eichholtz, Die
US-amerikanische class action und ihre deutschen Funktionsäquivalente, S. 7 f.; Balke/Lieb-
scher/Steinbrück, ZIP 2018, 1321 (1322 f.); Lange, Begrenztes Gruppenverfahren, S. 15 ff.;
Janssen, in: Casper, et al. (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage?, S. 5 f.;
Dettmer, Verbraucherrechtsdurchsetzung bei Massenschäden, S. 16 ff., 45 ff.; a.A. wohl Voit,
Sammelklagen und ihre Finanzierung, S. 89. Die genaue Abgrenzung und Bezeichnung ist im
Detail uneinheitlich. Für Streuschäden wird teilweise auch der Begriff „Bagatellschäden“
verwendet, teilweise werden weitere Schadens(unter-)arten unterschieden, vgl. instruktiv zum
Gang und Stand der Diskussion Dürr-Auster, Gruppen- oder Verbandskläger, S. 6 ff.; Geiger,
Kollektiver Rechtsschutz, S. 18 ff.

8 Vgl. Lange, Begrenztes Gruppenverfahren, S. 21; Geiger, Kollektiver Rechtsschutz, S. 2,
25; Alexander, JuS 2009, 590 (590); Schaub, JZ 2011, 13 (16). Das rationale Desinteresse wird
teilweise auch als „rationale Apathie“ bezeichnet, vgl. Dürr-Auster, Gruppen- oder Ver-
bandskläger, S. 9, 13; Michailidou, Prozessuale Fragen des Kollektivrechtsschutzes im euro-
päischen Justizraum, S. 49; Wagner, in: Casper, et al. (Hrsg.), Europäische Sammelklage,
S. 54, 81.

9 Vgl. Geiger, Kollektiver Rechtsschutz, S. 3, 25; Wagner, in: Casper, et al. (Hrsg.), Eu-
ropäische Sammelklage, S. 52.

10 Wagner, Gutachten A 66. DJT, S. 107; Eichholtz, Die US-amerikanische class action und
ihre deutschen Funktionsäquivalente, S. 7 f.; vgl. auch Dürr-Auster, Gruppen- oder Ver-
bandskläger, S. 9.

11 Die Ansichten variieren zumeist zwischen 25,00 E und 2.000,00 E, vgl. Geiger, Kollek-
tiver Rechtsschutz, S. 23; Lange, Begrenztes Gruppenverfahren, S. 18 f.; Dürr-Auster, Grup-
pen- oder Verbandskläger, S. 13. Ob sich ein solcher Betrag allgemein festlegen lässt, ist
ohnehin zweifelhaft, vgl. Geiger, Kollektiver Rechtsschutz, S. 23; Dürr-Auster, Gruppen-
oder Verbandskläger, S. 9, 13.
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